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Einführung eines Zusatzstudiengangs 
Gesundheitswissenschaften und Sozialmedizin 

an der Universität Düsseldorf 
Bek. d. Ministeriums für Wissenschaft und Forschung 

v. 23: 11. 1990 -1 A 4-7350.5.1 

Die Universität Düsseldorf hat die Einführung eines Zusatzstudiengangs 
Gesundheitswissenschaften und Sozialmedizin 

mit dem Abschluß Magisterprüfung beschlossen. Diesen Beschluß habe · 
ich mit Erlaß vom 12. 10. 1990 - II B 1-6510.02 - gemäß§ 108 Abs. 2 Nr. 2 
WissHG genehmigt. Die Genehmigung ist zunächst befristet bis zum 30. 9. 
1995. 
Als Regelstudienzeit sind zwei Jahre und drei Monate bei einem Studien­
volumen von ca. 100 Semesterwochenstunden vorgesehen. 
Das Inkrafttreten der Prüfungsordnung und die Aufnahme des Studien­
betriebs werden ~on der Hochschule bekanntgemacht. 

veröffentlicht im Gemeinsamen Amtsblatt des Kultusministeriums und des 
Ministeriums für Wissenschaft und Forschung des Landes NW - Teil II -
vom 15. Januar 1991 

Ordnung 
zur Feststellung der besonderen Eignung 

für den Zusatzstudiengang 
Gesundheitswissenschaften und Sozialmedizin 

mit dem Abschluß Magister sanitalis publicae (MSP) 
der Medizinischen Fakultät 

der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf 
Vom 27. November 1990 

Aufgrund des§ 2 Abs. 4 und des§ 64 Abs. 2 Satz 2 des Gesetzes über die 
wissenschaftlichen Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen 
(WissHG) vom 20. November 1979 (GV NW. S. 926). zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 15. März 1988 (GV NW. S. 144), und des§ 3 Abs. 2 der 
Magisterprülungsordnung für den Zusatzstudiengang Gesundheitswis­
senschaf1en und Sozialmedizin vom 27. November 1990 (GABI. NW. 1991 
S. 31) hat die Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf die folgende Ordnung 
als Satzung erlassen: 

§ 
§ 2 
§ 3 
§ 4 
§ 5 
§ 6 
§ 7 

§ 8 

§ 9 
§ 10 
§ 11 
§ 12 
§ 13 
§ 14 
§ 15 

Inhaltsübersicht 

Eignungsfeststellung 
Termine und Fristen 
Gliederung des Veriahrens 
Zulassung zum Auswahlgespräch 
Ausführliche Darstellung der angestrebten beruflichen Ziele 
Auswahlkommissionen 
Begutachtung der ausführlichen Darstellung der angestrebten 
beruflichen Ziele 
Bewertung der ausführlichen Darstellung der angestrebten beruf­
lichen Ziele 
Auswahlgespräch 
Niederschrift 
Bestätigung 
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung 
Wiederholung 

Einsicht in die Verfahrensakten 
tnkrafttreten,Veröffentlichung, Übergangsbestimmung 

§ 1 
Eignungsfeststellung 

(1) Die Einschreibung für den Zusatzstudiengang Gesundheitswissen­
schaf1en und Sozialmedizin mit dem Abschluß Magister sanitatis publicae 
(MSP) setzt neben der Berechtigung zur Ausübung des ärztlichen oder des 
zahnärztlichen Berufes gemäß § 3 Magisterprüfungsordnung den Nach­
weis einer besonderen studiengangbezogenen Eignung voraus. 
(2) Der Nachweis der besonderen studiengangbezogenen Eignung wird 
nach Maßgabe dieser Ordnung von der Universität in einem besonderen 
Verfahren festgestellt. 
(3) Ziel des Verfahrens ist es festzustellen, ob ein Studienbewerber') über 
die Fähigkeiten verfügt, die einen erfolgreichen Abschluß des Studiums im 
Zusatzstudiengang Gesundheitswissenschaften und Sozialmedizin er- 1 

'::'arten lassen. · 

§ 2 
Termine und Fristen 

(1) Dns VNiilhren zur Feststellung der besonderen studiengangbezope­
nen Eignung für den Studiengang findet in der Regel jährlich einmal zu 
Beginn des Wintersemesters statt. Die jeweiligen Termine werden von den 
Kommissionen (§ 6 Abs. 1) festgelegt. Sie werden in den Amtlichen Be­
kanntmachungen der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf veröffent­
licht. 
(2) Der Antrag auf Teilnahme an dem Verfahren ist innerhalb der nach 
Absatz 1 Satz 2 vorgesehenen Bewerbungsfrist schriftlich bei der Hein­
rich-Heine-Universität DüssFddorf, Medizinische Fakultät, zu stellen. 

§ 3 
Gliederung des Verfahrens 

Das Verfahren zur Feststellung der besonderen studiengangbezogenen 
Eignung gliedert sich in: 
- Vorauswahl und 
- Auswahlgespräch. 

§ 4 
Zulassung zum Auswahlgespräch 

(1) An dem Verfahren zur Feststellung der besonderen studiengangbezo­
genen Eignung können Studienbewerber teilnehmen, die 
1. die Berechtigung zur Ausübung des ärztlichen oder des zahnärztlichen 

Berufes besitzen und 
2. gesundheitswissenschaftlich relevante Studien oder praktische Tätig-

keiten von insgesamt einem Jahr nachweisen. 
(2) Die Voraussetzungen gemäß Absatz 1 Nr. 2 können insbesondere 
nachgewiesen werden durch: 
a) entsprechende Studienschwerpunkte im Studium oder 

b) zusätzlich erworbene Ounlifikntion ln oinor Writcrbildurrg oder 
c) eine gesundheitswissenschaftlich relevante Berufstätigkeit von einem 

Jahr oder 
d) gesundheitswissenschaftliche Schriften. 
(3) Der Studienbewerber muß dem schriftlichen Antrag auf Teilnahme am 
Verfahren beifügen: 
1. Nachweise über die Vornussetzungen gemäß Absatz 1 und 2, 
2. eine ausführliche Darstellung der mit dem Zusatzstudiengang ange-

strebten beruflichen Ziele. 
(4) Die Zulassung ist abzulehnen, wenn der Studienbewerber die Nnch­
weise gemäß Absatz 1 und 2 nicht oder nicht rechtzeitig erbringt oder wenn 
seine ausführliche Darstellung der mit dem Zusatzstudiengang angestreb­
ten beruflichen Ziele nicht gemäß§ 8 Abs. 2 angenommen wird.§ 12 bleibt 
unberührt. 

') Zur Textvereinfachung benutzt diese Ordnung alle Funktionsbezeichnungen in 
männlicher Form: sie gellen für Frauen in der weiblichen Form. 



§ 5 
/-1usfiihrliche Darstellung df!r anqestreblen bNullichen Ziele 

Die Qrlrnäfl § 4 Abs. 3 Nr. 2 einwreir::hende nusfi.ihrliche Darstellung der 
mit dem Z11satzstudienqan'1 anqeslrcbte11 berullichen Ziele ist schriftlich 
anzufertigen. Dm Umfang sollte ltinf bis zehn maschinengeschriebene 
DIN-A4--Seitrm nicht tibersleiqen. Sie soll r'.~n Zusammenhang zwischen 
den bisherigen StudienfTätigkeiten und den angestrebten Berufszielen 
darstellen. Sie mufl folgenden Beciingungen genügen: 
- Entwif:klung einer den Studienbewerber in bezug auf seine beruflichen 

Ziele besonders interessierenden Fragestellung, 
- B8zug zur Schwerpunktwahl innerhalb des Curriculums des Zusatzstu­

dienganqr!S Gesundheitswissensd1aften und Sozialmedizin, 
~ BezwJ zur a110estrebten beruflidmn Tiitiqkeit. 

§ 6 
Auswcihlkommlssiom~n 

(1) Zur Feststellu11q der besonderen studiengangbezogenen Eign11n0 
werden oine oder geqebenenfalls mehrere parallel arbeitende l\ommissio· 
nPn gebilrfof. Die Kommissionsmitglieder worden auf Vorschlag des Do­
zr!nlonknllegiums (§ 4 l'vlaqPri:irOrd) vom Fakultälsrilt der l'vledizinischen 
F8kultät gewählt; dir)se ist an den Vorsr;hl8tJ nir;ht qrebunden. 

(21 ,JecJ8 f<ommission besteht CJUS dem Vorsitrnnden, seinem Stellve1ircler 
und einem weiteren Eines dor Mitglieder solH8 der Aketdemie für 
das Öff<onfliche angehören. Der Vorsitzende muß ein 
Professor odP.r Hoc:hscb11lclozent der Medizinischen Falwltät, sein SIP.11· 
vertmlHr ein hahilitimtP-s Milglir!d oder sin Honorarprofessor dE!t MecJi;'.ini· 
sehen Fakt 11iiil sein. Zum Mitqlied drcr Kommission können alle 1.ehrperso­
nen gewählt vmrden, die selbst~incJig im Zus8lzst1idiengc111g Lrehrveranstal· 
tunqen von mindPslm1s einer Sernesterwochenst1mde (SWS) durchfiihren 
oder im projektbezoqrrnen St1rdie>nahschnitt eine Gruppe betreuen. 

(3) Die l<ommissinnen beraten und \Jr!schließen in nichtöffentlicher Sit· 
zunq. Jede Kommission ist beschlußfähig, wenn mindestens zwei l'vlilglie· 
der anwccsend sind. Die Beschltisse werden mit 8infacher lvlehrheil gefetßl; 
bei Stimmengleichheit qibt die Stimme cfos Vorsitzenden den /\usschlag. 

(41 Die Mitglieder sind zur Verschwieqenheit zu verpflichten, soweit sie 
Aufgaben nach dieser OrcJnunq wahrnehmen. 

§ 7 
Begutnchtung der ausfi.ihrlichen D::irstclltrng 

der angestrebten berullichen Zirele 

Bei der ßf!gutachlLJllfJ der ausfiihrlichen D;irsl1cllung der mit dem Zusalz· 
studiengang anqest1ebten berullichen Ziele werdr:n die folgenden Merk· 
male bewert0:t: 

Beachltmf) der Bedingungen f)emäll § 5, 

- F~higkeit zur Analyse und Reflexion, 

Plausibilität dc:r Dmstellung, 

- Problemerfassung. 

§ 8 
Bewertimg der m1sführlichen Darstellung 

der angestrebten beruflichen Ziele 

(1) Die l<ommission Antscheidel mit der Mehrheit ihrnr Mitglieder über die 
Ann;.ihme der ausfiihrlichen D;irstellung. 

(2) Anqennmmen wird eine ausftihrlir.lte Darstellung, wenn di8 Anlorde· 
runqen n;ich § 5 mit rnindestrrns durchsclmiltlichen Leistungen erfüllt W(er, 
drm. St11dienb1awerlJm, dmen Dmstell1111g anqenornmRn wurde, werden zu 
einem !\uswahlgespr~ich zur wroiteren Feststellung der Eiqnung einge, 
laden. 

(3) Sluciienbewerber, deren Dmstrlllung nicht angenommen wur1fo, erhell·· 
ten tmverzüqlich nach der Entsdrnidunq einen schriltlichen tlRscheid. 

(4) lJber den Antrag auf Zulassung enlscheiclE1t eine der l\ommissionen 
gem~ß ~ 6 Abs. 1 bis spc\teslens 14 l<alencl0r1Hqe vor einem Termin für eins 
Auswal1lqE,spriich. Der St1Kfü,nbmverbAr erhält über die Zul;issunq einen 
schrittlicl1en Bescheid. ·· 

Din Einbdtmg :~u elnern .A1isw;1hl~Jcisprüch wird spätestens zehn Krt~ 
vor dem an clrn11 das l\1Jswahl<JRS[Jräch stattiinden soll, 

(2) Dils 
clm 
tr~1gf bis 
Sturli8nhewArbern 
Dauer des 
h0v.1erhr:-3r, 

Rn cJP.n Siudienbewerber vers;rnd!. 
orslrPr:kl sich ;iut die air.sführliche Darslc1llung 

i'iele. Die Dauer des Auswahlqespriichs be­
Es können AuswahlqespriichG rnif bis w drei 

WP1den. In di(~snm F311 verlänqeri sich die 
rontspreclvmd der Anuihl rler Sluclie,n-

(3) Das 1\uswahlqesririicil wird mich lo!qenden Kriterien enclqCdtig bewm· 
tet: 

- Fiihiql<eit zur liicherühRrqrnifem!en F'rohk"merf:issung, 

- komrnunil<ntive KompelRnz, 

u11d \JE1C>undlrnilspraktischA Fähiqkeiten 

(·') § f\ i\bs. 1 und 2 Snlz 1 gil! 0n!smeclic?nd. 

§ 10 
Niederschrift 

Ober die Eieg11t;ichtunq der ausfiihrlichen Darstellung und über das Aus­
w;ihlgespräch fr-lr1igt dir-i Vommission eine Niederschrift an. Die Nieder. 
schrill enthiilt: 
- Tag und Ort des VAtfahrens, 

- die Ne1rnen der Mitglieder der Kommission, 
- die N;imen der Studienbewerber, 
- die Bewertunri der aushihrlir:hen Darstelltmg bzw. die Gesprächs· 

thernon und die Bewenung des Auswethlgesprächs, 
~ bflsonden-:; Vorkommnisse. 

§ 11 
80stiitiqung 

(1) Die Eiqnunq isl 11;cicl1qewiAsten, wenn die Kommission mit der Mehrheit 
der anwesrmden Milglimier lt!slsirclll, daß der Studienbewerber den Anfnr· 
dentnqr-ln n'1ch 9 Abs. :1 mit mindestens durchschnittlichen Leistungen 
entsproclttm 
(~') Wird rl8m St11dit!nhewer1Jer die Eiqn1mg zue1 kannt, so erhält er unver· 
zt.iglich 1v1ch BA0ndigunq d0s VerfC1hrens eine schriftliche Bestätigung. 
(3) Konnle cli(c h(-isondere sl11dienqanqbezogene Eignung eines Studien-
bewmhers nicht werden oder gilt sie als nicht festgestellt, er1eilt 
dRr VorsilnmdP. clPr hic,rüber einen sd1riftlir:h8n Bescheid. 

(4) Fine Ei11.schrnih1rnq Gn der Heinrich-Heine-Universität DC1sseldorf 
f<;mn ni 1r eerfolqen, wP-1111 die 8P.sliiliqung für die besondern studiengang· 

dmn Sludenltmsekret'1rial der Heinrich-Heine-Univer· 
sili\I qemeinsmn mit dein Antrag a11f Einschreibung vorgelegt 
wird. Im übrigAn di8 EinschrRib1111gsordnung der Heinrich·Heine-Uni-
versitiil vom ·~.Juni 19ß5 (GABI. NW. S. 420), geänder1 durch 
Salzung vom 19. ,Jarttrm 1'lß7 {GABI. l~W. S. 136). 

§ 12 
V<~rsii11mnis, Rücktritt, Täuschung 

( 1) Nimmt rier StudiE:nhewerber an Rinern Auswah1gesprach onne triftige 
G1undre nicht teil, so gill die besondere Eignung für die Aufnahme des 
Slucli11rn:o ;cils nir:ht nachgewiesen. W;ir ein Studienbewerber infolge 
l<ranl<heit gehinderi, clie ausführliche Dat stellunq rechtzeitig fer11gzustel· 
lern oder an clem Auswahlge.sprcir:h teilzunehmen, wird ihm für die ausführ, 
liehe Darslallunq eim! einrnaliqe Nachfrist '!On einer Woche gewährt bzw. 
für dns /\uswahlgespräch ein Nachhollerrnin durch clen Vos1tzenden be· 
stimmt. Br>i l<rcrnld1eil ist ein Alles! eines Arztes vorzulegen. 

(2) Hat Gin Studienbewerber in einem Verfahren zur Feststellung derbe· 
sonderen studiPn(]angbezogenen Eignung getiiuscht und wird diese Tat· 
sache erst nach Aushändigung d8r Bestätigung gemiiß § 11 bekannt. 
widerruft der Dekan cler Medizinischen Fakultät die Feststellung der be­
sonderen sludiengirngbezoqenen Eignung und informiert hieruber das 
Stuclentensekrelarial. Eine Entscheidung ist nur innerhalb von zwei Jahren 
nach AushändiquncJ der Bestätigung möglich. 

(3) ßelaslende Entscheidungen des Dekans sind dem Studienbewerber 
unverz1jqlich schriftlich milzuleilen und zu beqrunden. Vor der Entschei· 
dunq ist dem Studienbewerber Gelegenheit zu geben, gehör1 zu werden. 

§ 13 
Wiederholung 

Eine Wiederholunl) ist nur zu den nach § 2 bekanntgegebenen Terminen 
mö9lich. Zu jeder erneuten Teilnahme ist eine Bewerbung erlorderlich. 

!'i 14 
Einsicht in die Verfahrensakten 

(1) N;ich Absd11ul3 des Veriahrens wird dern Studienbewerber auf Antrag 
Einsicht irt die \/mf81irr?nsakte gewähr1. 

ist biirnrm eines Monats nach Aushändigung des Beschei· 
zu stccllen. Der Vorsitzende beslimmt Ort und Zeit der 

§ 15 
lnlm1fttr0\An, VfHÖlfenllichung, Übergangsbestimmung 

Diese OrrJn1mq tritt 111it Wirkung vom 1. Sepl8rnber 1990 in l<raft. Sie wird im 
(ierneins0rrn"n f11ntshlall des l<ultusn1i11istmiu1r1s und des lvliniste11urns für 
Wis1>P.nsd1aft 1md Forschung des l.c111des Nordrhein-Wesllcilen (Gl\BI. 
NW.) veröffe1111ir;hl. Dt<' i3ewerbunq z11m Sommersemester 1991 kann bis 
zum 3i .. h11111a1 18'll Prlolqen. 

autqrurnJ der 8esct1l1JSSR des Fakultätsrates der MRdizini· 
sch(~n vom n 6. 1'190 unrl cles Senats der Heinrich-Heine-Univer­
sililt D1issel<Jnrf vom 27 6. 1990 sowie der Genehmigung des Ministeriums 
fLir Wiss1'oll'":ll8ft 1md Forschunq des LanclRs t>Jordrhein-Westfalen vom 
23. 10. FlclU 111\ :;. t1223/071. 

Dtisst;!dorf, den 27 November 1990 

Dm Rektor 
der Heinrich-Heine-Universiläl Düss1)ldorf 

Universiti1tsprof P.ssor Dr. G. l\aiser 

veröffrnt licht im 
Minist.eri1m1 flir 
vom 11). ,Jnnuar 199i 

insamen /.\rntsblaU. rlr::; l<ultw;r11ini IP 
Pn eh af t 11n d F or sc hu ng dr: s 1 ;:1 nrl s t'l\1.J 

i t1111 und des 
!eil IT 



Magisterprüfungsordnung 
tür den Zusatzstudiengang 

Gesundheitswissenschaften und Sozialmedizin 
an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf 

Vom 27. November 1990 

Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 91 Abs. 1 in Verbindung mit§ 87 Abs. 3 
des Gesetzes über die wissenschaftlichen Hochschulen des Landes 
Nordrhein-Westfalen (WissHG) vom 20. November 1979 (GV. NW. S. 926), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. März 1988 (GV. NW. S. 144), hat die 
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf die folgende Magisterpr1.ifungs­
ordnung als Satzung erlassen: 

§ 
§ 2 
§ 3 
§ 4 
§ 5 
§ 6 
§ 7 
§ 8 
§ 9 

§ 10 
§ 11 
§ 12 
§ 13 

§ 14 
§ 15 

§ 16 
§ 17 
§ 18 

§ 19 
§ 20 

§ 21 

Inhaltsübersicht 

1. Allgemeines 

Zweck der Prüfung 

Magistergrad, Funktionsbezeichnungen 

Zugang~.voraussetzungen 

Dozentenkoilegium 

Regelstudienzeit, Studiendauer, Studienumfang 
PrüfungsbeauHragter 

Prüfer und Beisitzer 
Anrechnung von Studienleistungen 

Versäumnis, Rücklrilt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

II. Magisterprüfung 
Art und Inhalt der Prüfung 
Zulassung zur Magisterprüfung 
Zulassungsverfahren 
Magisterarbeit 

Bewertung der Magislerarbeit 
Mündliche Prüfungen 
Bewer1ung der Prüfungsleistungen 
Wiederholung der Pr[ifungen 

Zeugnis 

Magisterurkunde 

Einsicht in die PrüftHlQSakten 

Aberkennung des Magistergrades 

III. Schlußbestimmungen 

§ 22 Inkrafttreten und Veröffentlichung 

1. Allgemeines 

§ 1 
Zweck der Prüfung 

Die Magisterprüfung bildet den Abschluß des Zusatzstudienganges Ge­
sundl1eitswissenschaften und Sozialmedizin. Durch die Magisterprüfung 
soll festgestellt werden, ob die Kandidatinnen und Kandidaten gründliche 
Kenntnisse in den Gesundheitswissenschaften und in der Sozialmedizin 
erworben haben und die Fähigkeit besitzen, auf diesen Gebieten wissen­
schaftlich und praktisch tälig zu sein. 

§ 2 
Magistergrad, Funktionsbezeichnungen 

(1) Aufgrund der bestandenen Magisterprüfung verleiht die Medizinische 
Fakultät der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf den akademischen 
Grad „Magister sanitatis publicae", abgekürzt „M.S.P. "'). 

(2) Alle in dieser Prüfungsordnung nachfolgend aufgef(ihrten Funktions­
bezeichnungen werden gemäß § 12 Abs. 8 WissHG von 'Frauen in der 
weiblichen Form und von Männern in der männlichen Form gefuhrt. 

§ 3 
Zugangsvoraussetzungen 

( t) Für den Zusatzstud1enQ<rng kann eingeschrieben werden, wer 
die Berechtigung zur Aus(Jbung des ärztlichen oder des zahnärztlichen 
Berufes besitz!, 

2. gesundheitswissenschaftlich relevante Studien ocler praktische Tätig­
keiten von insgesamt einem Jahr nachweis! unc! 

3. die für das Studium erforderliche besondere Eignung i.n einem Feststel-
lungsverfahren nachgewiesen hat. ' 

(2) Die Einschreibungsvoraussetzung nach Absatz 1 'Nr. 2 und das Ver­
fahren zur Feststellung der besonderen Eignung für den Zusatzstudien- l 
gang Gesundheitswissenschaften und Sozialmedizin nach Absatz 1 Nr. 3 
sind in einer eigenen Ordnung gereQelt, die die Heinrich-Heine-Universität 
Düsseldorf als Satzung erläßt und die der Genehmigung des Ministeriums 
für Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen bedarf. 

") Vorbehaltlich einer Aufnahme dieses Magistergrades in die vom Minisleriurn für 
·Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westlaien im Benehmen mit 
den Hochschulen nach § 93 Abs. 2 WissHG aufzustellende Rechtsverordnung 
ülier rlie Bezeichnung der Magrstergrade und die Zuordnung der Magistergrade 
zu den Fachrichltrngen und Studiengängen. 

(3) Es ist das ZiP.I des Verfahrens zur Feststellung der besonderen Eig­
nung festzustellen, ob ein Studienbewert:rer uber die Fähigkeiten verfugt, 
die einen erfolgreichen Abschluß des Studiums Im Zusatzstudiengang 
Gesundheitswissenschaften und Sozialmedizin erwarten lassen. Die 
Feststellung erfoiQt aufgrund einer vom Studienbewerber einzureichenden 
ausführlichen Darstellung der mit dem Zusatzstudiengang angestrebten 
beruflichen Ziele sowie eines Gesprächs zu diesem Thema. 
(4) Die Einschreibung von Studienbewerbern für den Zusatzstudiengang 
Gesundheitswissenschaften und Sozialmedizin erfolgt jeweils zum Som­
mersemester. 

§ 4 
Dozentenkollegium 

(1) Die Medizinische Fakultät bildet zur Steuerung und l<oordinierung des 
Zusatzstudienganges Gesundheitswissenschaften und Sozialmedizin an 
der Heinrich-Heine-UnivP.rsität Düsseldorf ein Dozentenkolleg1um, das die 
Medizinische Fakulliil berät. 
(2) Dem Dozenienkollegium gehören alle Lehrpersonen an, die selbstän­
dig im Zusatzstudiengang Lehrveranstaltungen von mindestens einer 
Semeslerwochenstunde (SWS) durchführen oder im projektbezogenen 
Studien8bschnitt eine Gruppe betreuen. 
(3) Das Dozentenkollegium bildet Arbeitsausschüsse, insbesondere für 
die folQenden Aufgaben: 
- Lehrplanung, Evaluation und Fortschreibung des StudienprografT' 
- Prülungen und deren Evaluation, 
- Auswahl und Akquisition von Projekten. 

§ 5 
Regelstudienzeit, Studiendauer, Studienumfang 

(1) Die Reg'"lstudienzeit im Zusatzstudiengnng Gesundheitswissen­
schaften und Sozialmedizin beträgt zwei Jahre und drei Monate. 

(2) Das Studium gliedert sich in zwei Studienjahre zu jeweils 50 Seme­
sterwochenslunden (SWS). Von den insgesamt 100 SWS entfallen 50 auf 
Vorlesungen und Sen1inare, 50 auf l<urse und Projektarbeiten. 

(3) Die Magisterprijfung soll innerhalb von drei Monaten nach Ende des 
zweiten Studienjahres abgeleQt werden. 

§ 6 
Prüfungsbeauftragter 

(1) FLir die Org;rnisation der Prüfung und für die durch diese Prüfungsord­
nunQ zugewiesenen AufQaben ist ein Prüfungsbeauftragler und dessen 
Slellvertreler verantwortlich. 

(2) Der PrüfungsbeauftraQte und sein Stellvertreter m(issen Professoren 
oder Hochschuldozenlen der Medizinischen Fakultät sein. Sie werden 
vom Fakultätsrat auf Vorschlag der im Zusatzstudiengang tätigen lehren­
den(§ 4 Abs. 2) für drei Jahre gewählt. Der Fakultätsrat ist an diesen Vor­
schlag nicht gebunden. Einmalige unmittelbare Wiederwahl ist zulässig. 

§ 7 
Prüfer und Beisitzer 

(1) Zu Prüfern und Beisilzarn können im Rahmen des§ 92 Abs. 1 WissHG 
die im Studiengang tätigen lehrenden bestellt werden. 

(2) Der Prüfungsbeauttragle bestimmt die Prüfer und Beisitzer ft.. ,1e 
mündlichen Prüfungen und die Magisterarbeit. 

(3) Die Prüfer sind in ihrer PrüfunQstätigkeit unabhänQig. 
(4) Der Prüfungsbeauftragte gibt Termin, Ort und die Namen der Prüfer 
und Beisitzer spätestens 14 Tage vor P1 üfungsbeginn durch Aushang am 
Schwarzen Brett des Dekanats der Medizinischen Fakultät der Heinrich­
Heine-Universilät Düsseldorf bekannt. 

§ 8 
Anrechnung von Studienleistungen 

(1) In Dnderen StudiengänQen erbrachte StudienleistunQen werden ange­
rechnet, wenn ihre Gleichwertigkeit festgestellt ist. Uber die Anrechnung 
entscheide! der Prüfungsbeauf1ragte. Bei Zweifeln an der GleichwertiQkeit 
von ausländischen Studienleistungen kann die Zentralstelle für ausländi­
sches Bildungswesen gehört werden. 

(2) Eine abQesclllossene Weiterbildung zum Arzl für Öffentliches Ge­
sundheitswesen wird auf Antrag als erstes Studienjahr anerkannt. 

§ 9 
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

(1) Eine Pr1:ilungsleistung gilt als mit „nicht ausreichend' (5,0) bewertr~I. 
VJenn der l<andidat zu einem Prüfunqstermin ohne triftiqe Gründe nicht 
ersc/leint oder wenn m nach Beqinn der Prüfung ohne triftige Gründe von 
der Pr(Jfung zurücktritt 

(2) Die für das Versäumnis oder den Rücktritt QeltemJ gemacl1ten Gründe 
müssen dem Prüfungsbeauftragten unverzüglich schriftlich angezeigt und 
glaubhaft Qemachl werden: bei l\rankheil isl ein ärztliches Aliest vorzule­
gen. Werden die vorgebrachten Gründe anerkannt, wird dem l\andidaten 
mitgeteilt, zu welchem i"rülungsterrnin er sich der Prüfung zu unterziehen 
hat. Die be1eils vorlier1enden Prlifungsergebnisse sind in diesem Fall 811-
zurechnen. 
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13) Versuch! der Kandidat, das Ergebnis einer Prüfungsleistung durch 
Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflus­
sen, gilt die betreffende Prüfung als mit „nicht ausreichend" (5,0) bewertet. 
Ein l<nndidat. der sich eines erheblichen Verstoßes gegen die Ordnung der 
Prüfung schuldig gerneicht hat, kann von dem jeweiligen Prüfer oder Auf­
sichtführenden von der Fortsetzung der Prüfung ausgeschlossen werden. 
In diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit .nicht aus­
reichend" (5,0) bewertet. 
(4) Eine vor oder während der Prlilung eingetretene Prüfungsunfähigkeit 
muß unverzüglich beim Prüfungsbeauftraglen schriftlich geltend gemacht 
werden. 
(5) Vor einer Entscheidung zuungunsten des Kandidilten ist ihm Gelegen­
heit zu geben, sich zu äußern. Ablehnende Entscheidungen des Prüfungs­
beauftragten sind dem K;rndidaten unverzüglich schriftlich mitzuteilen und 
zu begründen sowie mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 

II. Magisterprüfung 

§ 10 
Art und Inhalt der Prüfung 

Die Prüfung gliedert sich in die folgenden' zwei Teile: 
- 1. Teil: Magisterarbeit(§ 13), 
- 2. Teil: drei mündliche Prüfungen(§ 15). 

§ ii 
Zulassung zur Magisterprüfung 

11) Zum 1. TAil der Magisterprüfung kann nur zu9elassen werden, wer 
1. in dem Semester, in dem er sich zur Prüfung meldet, an der Heinrich­

Heine-Universität Diisseldori fur den Zusatzstudiengang Gesund­
heit.swisseMchaften und Sozialmedizin irnmRtrikuliert ist; 

2. folgende Leislungsnachweise nach näherer Bestimmung der Stu· 
dienorrlnung erbracht hat: 
je einen Leis\!ingsnachweis aus den Themenkreisen 

2.1 Gesundheitspolitik und Systemmanagement im Gesundheitswesen, 
, 2.2 Statistik und Epidemiologie, 
2.3 Urnweltrnedizin/i\rbeitsmedizin, 

2.4 Verhaltensmedizin und Gesundheitsförderung, 
2.5 Ernährung, 
2.6 Gerontologie, 
2.7 Sucht und anc~ere psychische Erkrankungen, 
2.8 Mutter und Kind/Familienplanung, 
2.9 Hurnangenelik. 
(2) 'Zum 2. Teil der Magisterprüfung kann nur zugelassen werden, wer 

. 1. die Voraussetzungen nach Absatz 1 erfüllt; 
2. aus mindestens drei der unter Absatz 1 Nrn. 2.1 bis 2.5 und 2.7 bis 2.9 

genannten Themenkreise nach näherer Bestimmung der Studienord­
nung je einen Leistungsnachweis vorleg!, der während des zweiten 
Studienjflhres erworben ist; 

3. einen zusätzlichen Leistungsnachweis aus einem Kurs, einem For­
schungskolloquiu1n oder einer Projektarbeit in dem Themenkreis vor- , 
legt, aus dem das Thema der Magisterarbeit gestellt wurde. ; 

13) Der Antrag auf Zulassung zum 1. Teil der Magisterprüfung kann zu 
1 

Beginn des zweiten Studienjahres gestellt werden und isl schriftlich beim 1 
Prüfungsbeauf1ragten einzureichen. Die Meldetermine wP.rden durch Aus­
hang am Schwilrzen Brett des Dekanats der Medizinischen Fakultät der : 
Heinrich-Heine-Universittit Dljsseldorf bekanntgegeben. 
(4) Dem Zulassunqsantraq sind folgende Unterlaqen beizufügen: 1 
1. ein Lebensl;iuf mit vollständiger Darstellung des Bildungsweges unter! 

Berücksichliauna des Studienverlaufs, 1 

2. Nachweis d~r l~rnatrikulation fiir den Zusatzstudiengang Gesund'.' 
heilswisser1schcilien und SozifllmCJdizin, 

3. N;ir:hweis über die 13enc!chligung zur Ausübung des ärzllichen ocler 
zahn8rzllichen BertJf0s, 

4. die Leistungsnachweise qemäß Absatz 1 Nr. 2, 
5. eine Erklärunq daruber, ob der Kandidat bereits eine Mngisterprüfung in 

d8mselben oder einem vergleichbaren Studieng;ing endgültig nicht be­
stamfon hilt, ob er seinen Prüfungsanspruch durch Versäumen einer 
Wiederholuriosfrist verloren hat oder ob er sich in einem schwebenden 
PrlifungsveriRhrPn br,finrlel, 

6. geqebenenf;ills ein Vorschlag, welcher Priifer dils Thema der Magister-
arbeit stel!Pn soll. , 

(5) Der Antrag auf Zulassung zum 2. Teil dm Magisterprüfung muß späte-
1 

stens 14 Tage nach Abschluß des zweiten Sludienjahres eingereicht wer-' 
dc,n. Dem Zulassunqsanlraq sind beizufügen: 

l die Leistungsnachweise gemäß Absatz 2 Nrn. 2 und 3 und 
2. ein Vorschlag für die Themenkreise der mlindlichen Prüfungen. 
(6) Die erlolqreiche Teilnahme Rn den vorgeschriebenen Lehrveranstal­
tungen wird du1ch den Vernnslaltungsleiler feslgestellt und bestätigt. Die 
Anforderungen zum Erwerb dP.r Leislungsnachweise gibt der Veranstal­
l1ingsleiter zu Reginn der LPhrveranstallungen sowie durch Aushang be­
!rnnnt. Der Ve1 such, rlie l~achweisP. zu erwerben, kann je Studienjalir ein­
nml wiRdC?rholl WPrrken. 

§ 12 
Zulassungsverfahren 

(1) Über die Zul<Jssung <J.nlscheidet der Prüfungsbeaultragte. 
(2) Die Zulassung darf nur abgelehnt werden, wenn die in§ 11 geneinnten 
Vorausselzungen nicht E;rfCtlll sincl. 
(3) Der l<andidat hal eine Erklärung darüber abzugeben. ob er die Magi­
sterprüfung in demselben oder einem vergleichbaren Studiengang an 
einer wissenscheiftlichen Hochschule im Geltungsbereich des Hochschul­
rahmengesetz es endgültig nicht bestanden hat. 
(4) Die Zulassung zur Magisterprüfung wird dem Kandidaten schriftlich 
mitgeteilt. Mit der Zul0sstmg werden dem Kandidaten die Themenkreise 
der rnundlichen Prüfungen und die Namen der Prüfer für die Magisterarbeil 
und für die mündlichen Prüfungen bekanntgegeben. Wird die Zulassung 

. versagt, ist dies dem Kandidaten schriftlich unter Angabe der Gründe und 
mit einer Rechtsbehelfsbelehrung mitzuteilen. 

§ 13 
Magisternrbeit 

(1) In der Magisterarbeit soll der Kandidat zeigen, daß er theoretische, 
experimentelle, sozialwissenschal11ich-ernpirische oder statistische Auf­
gaben nach bek;inntf?n Verfahren unler wissenschaftlichen Gesichtspunk­
ten bearbeiten kann. 
(2) Das Thema der Magister;Hbeit wird von dem vom Prüfungsbeauf1rag­
ten beslellten Prüfer geslelll. Es soll so formuliert sein, daß es mit den 
jeweils veriügbaren Mil1eln innerh;,lb der vorgesehenen Frist bearbeitet 
werden kann. Der l<irndidat kann Themenwünsche äußern. Der Prufer ist 
an die ThArnenwlinsche des l<andidaten nicht gebunden. 
(3) Mil Zustimmung des Prüftingsbeaultragten kann eine Magisterarbe.it in 
einer Einrichtung aul1Prhalb der Heinricl1-Heine-Universität ausgeftihrt 
werden, wenn sie von jemandem betreut wird, der über entsprechende 

, Eriahrung verfügt und hierfür qualifiziert ist. In diesem Fall ist der Zweitgut­
achter aus dem Kreis dor im Zusatzstudiengang Gesundheitswissen­
schaften und Sozialmedizin tätigen habilitierten lehrenden zu wählen. 
(4) Die Zeit von der Themenstellung bis zur Ablieferung der Magisterarbeit 

· beträgt sechs Monate. Auf Antrag kann sie in begründeten Fällen um bis zu 
drei Monate vorn Prüfungsbeauftragten verlängert werden. 

(5) Die Ausgabe des Themas für die Magisterarbeit ist dem Prülungsbe­
auftraglen durch den Prüfer (Absalz 2) unter Angabe von Datum und 
Thema anzuzeigen. Vor Beginn der Magisterarbeit stellt de1 Prüfer bezüg­
lich des Themas der Magisterarbeit das Einvernehmen rnil dem Prülungs­
beauftragten her. Der Prüfungsbeauftragte bestimmt den Zweitgulachter. 
(6) Das Thema kann einmal, aber nur aus triftigen Gründen und mit Einwil­
ligung des Prüfungsbeauf1ragten zurückgegeben werden. Die Rückgabe 
ist nur während der ersten beiden Monate nach Ausgabe des Themas 
möglich. Eine Stellungnahme des Prüfers ist vorzulegen. 

(7) Die Magisterarbeit ist rnil einer Erklärung des Kandidaten zu versehen, 
daß er die Arbeit selbständig verfaßt und keine anderen als die angegebe­
nen Hilfsmittel und Quellen benutzt hat. 

§ 14 
Bewertung der Magisterarbeit 

(1) Die Magislerarbeit ist fristgerecht beim Prüfungsbeauftragten abzulie­
fern. Ein Antrag auf Verlängerung ist späteslens sechs Wochen vor dem 
fälligen Abgabelerrnin beim PriJfungsbeauftragten einzureichen. Eine 
nicht fristgerecht abgegebene Arbeit gilt als mit „nicht ausreichend" (5,0) 
bewertet. 

(2) Die Magisterarbeit ist vom Prijfer, der das Thema gestellt hat. und vorn 
Zweitgutachter innerhalb von acht Wochen nach den in§ 16 angegebenen 
Noten zu beur1eilen. Hat einer dr;r beiden Gutcichte1 die Magisterarbeit mit 
„nicht aus1eichend" (5,0) beweriet oder weichen die Benotungen um mehr 
als einP ganze Nolc~ voneinander ab. bestimmt der Priifungsbeauftragte 
einen dritten G111achlR1 In diesem F;ill wird die Nole der Magister arbf;it als 
arithmetisches Mittel der beicfen besseren Noten festgestellt. In den iJbri­
gen Fällen nicht iiberninstimrnender l38notung wird die Gesamtnote als 
arilhn,etischr„s Mitiel dl!r Noten der beiden Gutachter vorn Prülungsbeauf­
lraqten feslqeslelll. 
(3) Wird die Maqisternrbeil von beidlin oder im Falle von /\bsatz 2 Salz 2 
von zwei Gutachlern mit „nicht ausreichend" (5,0) beurleill, isl die Magister­
prülunq nicht bestanden. 

§ 15 
Mündliche Prüfung8n 

(1) Die rnündlichrrn Prl.1!1 lllgen dienen der Feststellung, ob der Kandidat 
gründliche 1<8nntnisse iHJf dem Gebiet der Gesundheitswissenschflften 
und Soziillmc;clizin erworben hat und die Fähigkeil besitzt. auf diesem 
Gebiet in Forschrmg, M;mn~1ernent, f\drninislration und Industrie sowie im 
öffentlichen Gesunclheilsriie11st oder in internfllionillen Organisationen la­
tig zu sein. 

(2) Eine mündliche Prülung wird vor einern Prüfer in Gegenwa1t eines 
Beisitzers abgelegl. 
(3) Die mündlichen Prijfunqen wprcJen in drei aus den in § 11 Abs. 1 l~r 2 
genannten Themenkreisen durchgefiJhrl. Die Themenkreise der Pr ulun­
gen werden vorn Prlilunqslx;a11tlraqle11 benannt(§ 12 Abs. 4); der f<andidat 
kann hierzu in sP.inern Zul;issungsgesuch Vorschläge rnachen 1§ 11 Abs. 5 
Satz 2 Nr 2), an die der Prüfunqsbemiltragle iedoch nicht gebunden ist 
Die Priifuncislraoen können 0uch ancfere Themenkreise einbeziehen 
(Prinzip r1er themenkreislibergretfc;nclen Prlilunq). 
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(4) Jede mündliche Prüfung hat die Form. einer .E'.inzelprüfung, sie dauert 
mindestens 30, höchstens 60 Minuten: vom ße1s1tzer ist ein Protokoll zu 
führen. 
(5) Jeder Prüfer legt in Anwesenheit des Beisitzers. un.mittelbar nach Ab­
schluß der mündlichen Prüfung die Note fest und teilt sie dem Kandidaten 

mit. 
(6) Der zweite Teil der Magisterprüfung is.t besta~den, wenn die drei münd­
lichen Prüfungen mit mindestens „ausreichend (4,0) bewertet wurden. 
(7) Die mündlichen Prüfungen sollen innerhalb von drei Monaten nach 
dem Ende des zweiten Studienjahres abgeschlossen sein. 

§ 16 
Bewertung der Prüfungsleistungen 

(1) Die Noten für die einzeln.en Prüfungsleistungen werden von den jew.ei­
ligen Prüfern festgesetzt. Fur die Bewertung der Prufungsle1stungen sind 
folgende Noten zu verwenden: 1 

1 = sehr gut eine hervorragende Leistung;„ 
2 ~ gut eine Leistung, die erheblich uber den durch­

schnittlichen Anforderungen liegt; 
3 befriedigend eine Leistung, die durchschnittlichen Anforde­

rungen entspricht: 
4 ausreichend eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den 

Anforderungen genügt; 
5 nicht ausreichend eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel 

den Anforderungen nicht mehr genügt.. : 

Besieht eine Fachprüfung aus mehreren Prüfungsleistung.en, errechn~t: 
sich die Fachnote aus dem Durchschnitt der Noten der einzelnen Pru­
fungsleistungen. Die Fachnote lautet 
bei einem Durchschnitt bis 1,5 = sehr gut, 
bei einem Durchschnitt über 1 ,5 bis 2,5 = gut, 
bei einem Durchschnitt über 2,5 bis 3,5 = befriedigend, 
bei einem Durchschnitt über 3,5 bis 4,0 = ausreichend, 
bei einem Durchschnitt über 4,0 = nicht ausreichend. 
(2) Die Prüfung ist bestanden, wenn die Leistung in keinem Prüfungsfach 
schlechter als mit „ausreichend" (4,0) bewertet wurde. Im Hinblick auf§ 17 
Abs. 3 wird der zweite Teil der ersten Prüfung auch dann fortgesetzt, wenn 
die Leistung in einem Prüfungsfach mit "nicht ausreichend" (5,0) bewertet 
wurde. . ~ . 
(3) Die Gesamtnote für die Magisterprüfung se.tzt sich zu 50% aus der 
Note der Magisterarbeit und zu 50% aus dem Mittelwert der Noten in den 
mündlichen Prüfungen zusammen. 

§ 17 
Wiederholung der Prüfungen 

(11 Die mündlichen Prüfungen und die Magisterarbeit können bei „nicht 
ausreichenden" Leistungen einmal wiederholt werden. 
(2) Ist die Magisterarbeit nicht fristgerecht abgeliefert(§ 13 Abs. 4) oder mit 
der Note „nicht ausreichend" (5,0) bewertet worden, kann .sie inner.halb 
eines Jahres wiederholt werden. Wird auch die zwe1.te Mag1ster~rbe1t.m1t 
nicht ausreichend" (5,0) bewertet, ist die Magisterprufung endgult1g nicht 

bestanden und kann nicht mehr wiederholt werden. 
(3) Die mündlichen .Prüfungen können)eweils in de~ Themenkrei~en, in 
denen sie wegen „nicht ausre1cl1ender Leistungen („,O) rncht bestanden 
sind oder gemäß § 9 Abs. 3 als nicht bestanden gelten, einmal l'J1ederholt 
werden. Die Wiederholungsprulungen finden zum nächsten Prufungster­
min statt; einer besonderen Meldung oder Zulassung des Kandidaten be­
daii es nicl1t. 

§ 18 
Zeugnis 

• (1) Über die bestandene Magisterprüfung ist unverzüglich, möglichst in­
nerhalb von vier Wochen, ein Zeugnis auszustellen, das die Noten der 
mündlichen Prüfungen mit Angabe der Themenkreise, das Thema und die 

, Note der Magisterarbeit sowie die Gesamtnote enthält. Das Zeugnis ist 
, vom Prüfungsbeauftragten zu unterzeichnen. Es trägt das Datum des Ta­
ges, an dem die letzte Pr(ilungsleistung erbracht worden ist. 

, (2) Hat der Kandidat die Prüfung nicht bestanden, wird ihm auf Antrag und 
'gegen Vorlage der entsprechenden Nachweise sowie der Exmatrikula-
1 tionsbescheinigung eine schriftliche Bescheinigung ausgestellt, die die 
•erbrachten Leistungen und deren Noten enthält sowie erkennen läßt, daß 
. die Magisterprufung nicht bestanden ist. 
i i § 19 
1 Magisterurkunde 

~. (1) Gleichzeitig mit dem Zeugnis über die bestandene Magisterprüfung 
! wird dem Kandidaten eine Magisterurkunde ausgehändigt. Darin wird die 
, Verleihung des Grades „Magister sanitatis publicae" („M.S.P.") beurkundet 

1 
und die Gesamtnote der Magisterprüfung aufgeführt. Als Datum der Magi­

. sterurkunde ist der Tag anzugeben, an dem alle Prüfungsleistungen erfüllt 
'sind. 
. (2) Die Magisterurkunde wird vom Prüfungsbeauftraglen und vom Dekan 
' der Medizinischen Fakultät unterzeichnet und mit dem Siegel der Fakultäl 
'versehen. 

§ 20 
Einsicht in die Prüfungsakten 

(1) Nach Abschluß des Prüfungsverfahrens wird dem Kandidaten auf A, ,­

trag Einsicht in die Prüfungsakte gewährt. 

(2) Der Antrag ist binnen eines Monats nach Aushändigung des Prüfungs­
zeugnisses beim Prufungsbeauftraglen zu stellen. Der Prüfungsbeauf­
tragte bestimmt Ort und Zeit der Einsichtnahme. 

§ 21 
Aberkennung des Magistergrades 

Die Aberkennung des Magistergrades erfolgt, wenn sich nachträglich her­
ausstellt, daß er durch Täuschung erworben ist oder wenn wesentliche 
Voraussetzungen für die Verleihung irr1ümlich als gegeben angesehen 
worden sind. Zuständig für die Entscheidung ist der Fakultätsraf der Medi­
zinischen Fakultät. 

III. Schlußbestimmungen 

§ 22 
Inkrafttreten und Veröffentlichung 

Diese Prüfungsordnung tritt mit Wi1kung vom 1. Januar 1991 in Kraft. Sie 
wird im Gemeinsamen Amtsblatt des Kultusministeriums und des Ministe­
riums für Wissenschat! und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen 
(GABI. NW.) veröftentlicht und in den Amtlichen Bekanntmachungen der 
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf bekanntgegeben. 

Ausgefe1iigt aufgrund der Beschlusse des Fnkultälsrates der Medizini­
schen Fakultät vom 16. 11. 1989 und 5 4. 1990 und des Senats der Hein­
rich-Heine-Universität Düsseldorf vom 8. 5. 1990 sowie der Genehmioung 
des Ministeriums rur Wissen schalt und Forschung des Landes Nordrhein­
WesH;ilen vom 8. 11. 1990 - II A 6-8144.15. 

Dlisseldolf, den 27. November 1990 

Der Rektor 
der Heinrich-Heine-Universität DiJsseldorl 

Universitätsprofessor Dr. Ger\ l<aiser 

veröffentlicht im Gemeinsamen Amtsblatt des Kultusministeriums und des 
Ministeriums fUr Wissenschaft und Forschung des Landes NW - Teil II 
vom 15„ Januar 1991 


